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Hinführung und Gang der Untersuchung

Sicherheitsrecht, das ist gleichermaßen das verfassungsrechtlich verankerte System 
der wehrhaften Demokratie wie Strafrecht, Strafprozessrecht und Gefahrenabwehr-
recht. Die Bedrohungslagen, denen es zu begegnen hat, sind vielfältig. Fokus dieser 
Arbeit ist der Umgang mit Vereinen und Gruppierungen. Deren sich in den vergange-
nen Jahrzehnten verändernde und wachsende Gefährlichkeit führte zu einem Umden-
ken der Sicherheitsbehörden und auch im Sicherheitsrecht, welches sich bislang bes-
ser im Strafrecht als im Gefahrenabwehrrecht nachzeichnen lässt. Diese Lücke soll 
die vorliegende Arbeit schließen. 

Im Straf- und Strafprozessrecht wurden Ende der 1970er als auch zu Beginn des 
21. Jahrhunderts etliche Gesetze1 zur Bekämpfung des Terrorismus, begleitet durch 
eine umfangreiche rechtswissenschaftliche Auseinandersetzung,2 eingeführt. Zentra-
ler Bestandteil der Reformen war die neue Vereinigungsstrafbarkeit. 1976 wurde mit 
§  129a StGB die Bildung terroristischer Vereinigungen strafbar. Mit Einführung des 
§  129b StGB erweiterte man 2002 den Adressatenkreis auf Vereinigungen im Aus-
land.3 §§  129, 129a StGB sind die strafrechtlichen Pendants zu Art.  9 Abs.  2 GG und 
§  3 Abs.  1 VereinsG, die das präventive Vereinigungsverbotsrecht regeln.
In der Zusammenschau aus Art.  9 Abs.  2 GG (Verbot von Vereinigungen), Art.  18 

Satz 1 GG  (Verwirkung  von Grundrechten)  sowie Art.  21 Abs.  2 GG  (Verbot  von 
Parteien)  entstand  1949  mit  der  Neufassung  des  Grundgesetzes  das  System  der 
Wehrhaftigkeit der Verfassung. Im Rahmen dessen erweiterte man als Lehre aus den 
Erfahrungen  der Weimarer  Republik  und  dem  Nationalsozialismus  auch  die  Be-
schränkungsmöglichkeiten für Vereinigungen. In Art.  9 Abs.  2 GG wurden drei wei-
tere Verbotsgründe Verbot bei strafgesetzwidriger Tätigkeit, Handeln gegen die ver-

1  Einführung des §  129a StGB durch das Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches, der 
Strafprozessordnung, des Gerichtsverfassungsgesetzes, der Bundesrechtsanwaltsordnung und 
des Strafvollzuggesetzes (1976), Einführung des §  129b StGB durch das 34. Strafrechtsände-
rungsgesetz (2002), Terrorismusbekämpfungsgesetz (2002), Gesetz zur Abwehr von Gefahren 
des internationalen Terrorismus durch das Bundeskriminalamt (2008), Gesetz zur Verfolgung 
der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten (2009), Gesetz zur Änderung 
des Antiterrordateigesetzes (2014).

2 Statt vieler Zöller, Terrorismusstrafrecht, 2009. 
3 Umfassender Überblick unter Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages, 

Maßnahmen des Bundes zur Terrorismusbekämpfung seit 2001, 6. März 2015, WD 3 – 3000 
– 044/15.
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fassungsmäßige Ordnung sowie Handeln gegen die Völkerverständigung aufge-
nommen.

Während Planker 1994 das Vereinigungsverbotsrecht noch zur „aussterbenden Art 
[der] Rechtsmaterien“4 zählte, ist die Anzahl an Verbotsverfügungen seitdem beacht-
lich gestiegen. Während bis 1990 auf Bundesebene nur 13 Vereine verboten wurden, 
wurden seit 1990 60 Verbotsverfügungen, davon allein 30 gegen islamistisch-extre-
mistische Vereinigungen, ausgesprochen.5 Hinzu kommen mindestens 20 Verbote 
von Rockervereinen durch die einzelnen Bundesländer.6 In der Strategie der Bundes-
regierung zur Extremismusprävention werden Vereinsverbote7 als taugliches rechts-
staatliches  Mittel  gegen  demokratiefeindliche  Bestrebungen  durch  extremistische 
Gruppierungen beschrieben.8 Trotzdem wurden seit Verabschiedung des Grundgeset-
zes erst vier Grundrechtsverwirkungsverfahren durchgeführt, die allesamt schon im 
Vorverfahren abgelehnt wurden.9 Parteiverbotsverfahren werden gleichermaßen sel-
ten durchgeführt, von den ebenfalls nur vier Verfahren hatten zwei Erfolg.10 Das 
Vereinsverbot ist damit das in der Praxis relevanteste Instrument der wehrhaften De-
mokratie.
Das Vereinigungsverbotsrecht ist verfassungsunmittelbar in Art.  9 Abs.  2 GG ver-

ankert und ist im Gegensatz zu anderen hoheitsrechtlichen Maßnahmen nur ergän-
zend einfachgesetzlich konkretisiert. Zur Ausgestaltung des verfassungsrechtlich 
vorgegebenen Verbotsrechts  wurde  das  Öffentliche Vereinsgesetz  eingeführt.  Das 
seit 1964 bestehende Gesetzeswerk wurde erstmals nach den Terroranschlägen von 
2001 und seitdem mehrmals reformiert. Im Ersten Anti-Terrorpaket vom 4. Dezem-
ber 2001 hob der Gesetzgeber das Religionsprivileg auf, welches bis dahin Religi-
onsgemeinschaften vom Anwendungsbereich des Vereinsgesetzes ausnahm. Damit 
wurde das Vorgehen gegen islamistisch-extremistische Religionsgemeinschaften 
mittels Vereinsverboten möglich. Das Zweite Anti-Terrorpaket vom 9. Januar 2002 

4 Planker, Das Vereinsverbot gem. Art.  9 Abs.  2 GG/§§  3 ff. VereinsG, 1994, S.  1.
5 Bundesamt für Verfassungsschutz,  Verfassungsschutzbericht  2021,  veröffentlicht  am 

07.06.2022, Anhang Übersicht über Verbotsmaßnahmen des BMI gegen extremistische Bestre-
bungen im Zeitraum Januar 1990 bis Dezember 2021; vgl. auch Anhang 1 und 2.

6  Vgl. Anhang 1 – Verbotene Rockervereine; darüber hinaus kommen auf Landesebene Ver-
bote von links- und rechtsextremistischen, islamistisch-extremistischen und ausländerextre-
mistischen Vereinen hinzu.

7  Die Begriffe Vereinigungsverbotsrecht und Vereinsverbotsrecht  sowie Vereinigungsver-
bot und Vereinsverbot werden synonym verwendet.

8 Vgl. Bundesministerium des Innern, Strategie der Bundesregierung zur Extremismusprä-
vention und Demokratieförderung, Juli 2016, S.  13.

9 Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages, Zur Verwirkung von Grundrech-
ten nach Art.  18 GG, 3. Juli 2019, WD 3 – 3000 – 169/19, S.  8.

10  Erfolgreiche Parteiverbotsverfahren waren die  der Sozialistischen Reichspartei  (SRP), 
vgl. BVerfGE 2, 1 sowie der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), vgl. BVerfGE 5, 
85; nicht erfolgreich waren die zwei Verbotsverfahren gegen die Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands (NPD), vgl. BVerfGE 107, 339; 144, 20.
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und das Zweite Gesetz zur Änderung des Vereinsgesetzes vom 10. März 2017 nutzte 
der Gesetzgeber zur Erweiterung der Regelung des Kennzeichenverbots in §  9 Ver-
einsG. Vom modifizierten Kennzeichenverbot nach §  9 Abs.  3 VereinsG sind insbe-
sondere Rockervereine aufgrund ihrer Vereinsstrukturen betroffen. Mit den Gesetzen 
sollte den Gefahren für die innere Sicherheit und Ordnung frühzeitig begegnet wer-
den, indem Handlungsoptionen zur Bekämpfung von Rockervereinen und (islamis-
tisch) extremistischen Vereinen erweitert wurden.

Die aktuell im Fokus der Verbotsbehörden stehenden und mit den Gesetzesände-
rungen adressierten Vereinigungen – Rockervereine und islamistisch-extremistische 
Vereine – dienen dieser Arbeit zur Veranschaulichung der rechtlichen Entwicklung 
des Vereinsrechts als Untersuchungsobjekte. 

Rockervereine sind ein in der rechtswissenschaftlichen Diskussion vernachlässig-
tes, aber kontinuierlich sicherheitsrelevantes Gefährdungsphänomen. Mit dem Be-
griff der Rockervereine werden die  rechtlich  selbständigen Ortsgruppen  innerhalb 
bundes- bzw. weltweit agierender Motorrad- bzw. Rockerclubs beschrieben. Die in 
dieser  Arbeit  schwerpunktmäßig  untersuchten  Motorradclubs  Hells  Angels  MC, 
Bandidos MC und Gremium MC werden von den Sicherheitsbehörden dem Bereich 
der  Organisierten  Kriminalität  zugeordnet.  Gremium  MC  gründete  sich  1972  in 
Mannheim, Hells Angels MC etablierte 1973 die erste deutsche Ortsgruppe in Ham-
burg und Bandidos MC kam 1999 nach Deutschland und formierte eine Ortsgruppe 
in Gelsenkirchen. 

Vereinsrechtlich liegt die Besonderheit der Rockervereine in ihrer Struktur. Sie 
sind rechtlich selbständige Vereine und damit eigens Adressaten vereinsrechtlicher 
Maßnahmen.  Die  Möglichkeit  im  Rahmen  eines  Verbots,  Teilorganisationen  und 
Teilvereine nach §  3 Abs.  3 VereinsG mitzuverbieten, besteht daher bei Rockerverei-
nen bis auf wenige Ausnahmen bislang in der Regel nicht (vertikale Verbotswirkung). 
Die Anwendbarkeit vereinsrechtlicher Maßnahmen und die Möglichkeit der Zurech-
nung verbotsrelevanten Verhaltens stoßen immer dann an ihre Grenzen, wenn das 
gegen einen Verein Verfügte auch gegen andere, mit diesem verbundene, rechtlich 
aber eigenständige Vereine wirken soll (horizontale Verbotswirkung). Dies kann, wie 
bei den Rockervereinen, sachgerecht sein, da sie Bestandteil eines Gesamt-Motor-
radclubs als übergeordnete Organisationseinheit sind. In der Gesetzgebung und 
Rechtsanwendung ist bislang keine zufriedenstellende Lösung entwickelt worden. 
Diese Arbeit schlägt die Regelung einer vertikalen Wirkdimension bei Vereinsverbo-
ten, etwa in einem neuen §  3 Abs.  4 VereinsG vor. 

Seit 2010 wird verstärkt mit verwaltungsrechtlichen, insbesondere vereins- und 
waffenrechtlichen Maßnahmen gegen Rockervereine und ihre Mitglieder vorgegan-
gen.11 Dieses Vorgehen wurde notwendig, weil die häufig gewaltvollen Gebiets- und 

11 Siehe dazu Bundesrat,  Bekämpfungsstrategie  „Rockerkriminalität  – Rahmenkonzepti-
on“, Stand 07.10.2010, S.  6; Albrecht, DPolBl. 3/2015, 29 (29); J. Bader, Kriminalistik 2011, 
227 (227); Feltes/Reiners, KrimJ 2018, 295 (298); Unkroth, KommP BY 2015, 299 (299).
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Machtkämpfe unter den rivalisierenden Motorradclubs zunahmen. Wurden von 1983 
bis 2009 insgesamt nur fünf Rockervereine verboten, sind seit 2010 knapp fünfund-
zwanzig  Vereine  wegen  Strafgesetzwidrigkeit  nach  Art.  9  Abs.  2  GG  i. V. m.  §  3 
Abs.  1 VereinsG verboten. Insgesamt ergingen mindestens neunundzwanzig Verfü-
gungen gegen kriminelle Vereine bzw. gegen ihre Teil- und Unterstützervereine.12 
Durch eine Reform des Vereinsgesetzes 2017 wurden Schwestervereinen verbotener 
Rockervereine das Tragen ihrer einheitlichen Kennzeichen untersagt. Außerhalb des 
Vereinsrechts  wirkt  sich  die  Mitgliedschaft  in  einem  Rockerverein  vor  allem  im 
Waffen recht aus. Nach einer Leitentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 
28. Januar 201513 werden Mitglieder von Rockervereinen aufgrund ihrer Gruppenzu-
gehörigkeit als waffenrechtlich unzuverlässig (vgl. §  5 WaffG) eingeordnet. Infolge-
dessen werden ihnen nach §  45 WaffG die waffenrechtlichen Erlaubnisse entzogen 
oder ihnen gegenüber nach §  41 WaffG Waffenverbote verfügt. 
Neben den Rockervereinen wird auch der vereinsrechtliche Umgang mit islamis-

tisch-extremistischen Vereinigungen untersucht. Die Rechtsordnung sah sich in den 
70er Jahren schon einmal durch eine Form von Terrorismus bedroht, die sich in der 
Entwicklung des Sicherheitsrechts deutlich nachvollziehen lässt. Der Terror der RAF 
markierte zunächst das Ende der strafrechtlichen Entkriminalisierung. Die sich seit-
dem abzeichnende und bis heute andauernde Ära im Sicherheitsrecht wurde spätes-
tens durch die Folgen der Terroranschläge auf das World Trade Center in New York 
und auf das Pentagon in Washington vom 11. September 2001 manifestiert. Der isla-
mistische Terrorismus als neuartiges Gefährdungsphänomen stellt eine ernste Her-
ausforderung für die innere Sicherheit dar. Das Bundesamt für Verfassungsschutz 
führte in seinem Verfassungsschutzbericht 2018 aus, dass es innerhalb der islamisti-
schen Szene eine Kräfteverschiebung hin zum gewaltorientierten, sog. jihadistischen 
Bereich verzeichnet.14 Die Verbotsgründe des Sichrichtens gegen die verfassungsmä-
ßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung wurden bislang fast aus-
schließlich auf vermeintlich klassische Phänomene, wie Links- oder Rechtsextremis-
mus,  angewendet. Nunmehr  ist  die  für  derartige  Fälle  entwickelte Auslegung  der 
Verbotsnormen auf die neueren Phänomene, wie den islamistischen Terrorismus, zu 
übertragen. Im Fall eines Verbots inländischer Religionsgemeinschaften sind diese 
durch die religiöse Vereinigungsfreiheit zusätzlich geschützt. Durch die Grundrechts-
kollision ist seit langem umstritten, welche Schranken zur Rechtfertigung des Ein-
griffs in die Grundrechte herangezogen werden. 

Obwohl die Herausforderungen bei Auslegung und Anwendung des Vereinigungs-
verbotsrechts  auf  neue  Gefährdungsphänomene  groß  sind,  kam  dem  öffentlichen 
Vereinsrecht als Sondersicherheitsrecht bislang keine der Vereinigungsstrafbarkeit 

12  Siehe Anhang 1 – Verbotene Rockervereine.
13  BVerwG, NJW 2015, 3594.
14 Bundesamt für Verfassungsschutz,  Verfassungsschutzbericht  2018,  veröffentlicht  am 

27.06.2019, S.  177.
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vergleichbare Aufmerksamkeit zu.15 Die Weiterentwicklung des Handlungsrahmens 
in Reaktion auf die veränderten, vielschichtigen Bedrohungslagen übernahmen bis-
her zu einem Großteil die Rechtsanwender, namentlich die Verbotsbehörden und die 
Verwaltungsgerichte. In der vorliegenden Arbeit wird der Wandel in der Anwendung 
des Vereinigungsverbotsrechts, der sich durch eine veränderte Auslegung der Ver-
botstatbestände manifestiert, nachgezeichnet. Die Auslegung von Tatbeständen er-
fordert im besonders grundrechtssensitiven Sicherheitsrecht die Heranziehung subsi-
diärer Auslegungsregeln, insbesondere die restriktive Auslegung als Ausprägung der 
Verhältnismäßigkeit. Hinsichtlich der Übertragung der Verbotstatbestände auf die 
Gefährdungsphänomene werden Fallgruppen herausgebildet, bei welchen der Ver-
botstatbestand in der Regel gegeben ist. Stößt die verfassungskonforme Auslegung 
an ihre Grenzen, muss über eine Fortentwicklung des Vereinsrechts nachgedacht 
werden. Die Möglichkeiten erstrecken  sich von Verfassungsänderung und Einfüh-
rung eines einfachen Gesetzesvorbehalts in Art.  9 Abs.  2 GG bis hin zur Anpassung 
der einfachgesetzlichen Ausgestaltung des verfassungsunmittelbar geregelten Verei-
nigungsverbotsrechts. 
Die rechtlichen Herausforderungen der in Art.  9 Abs.  2 GG i. V. m. §  3 Abs.  1 Ver-

einsG geregelten Verbotstatbestände,  aber  auch die Potentiale  des Vereinsverbots-
rechts stellen noch immer allenfalls einen untergeordneten Aspekt in der rechtswis-
senschaftlichen Auseinandersetzung dar. Neben der zentralen Frage, ob und in wel-
cher Form das Vereinsrecht reformiert werden muss, geht die vorliegende Arbeit 
auch den weiteren Leitfragen nach, wie sich das Vereinigungsverbotsrecht aus si-
cherheitsrechtlicher Perspektive verändert hat und wie der Staat unter Beachtung der 
rechtsstaatlich gebotenen Grenzen auf Gruppierungen reagieren kann, die durch ihr 
Verhalten eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen und 
zum Teil den Staat in seinen Grundsätzen und seiner Existenz bedrohen. Oder anders 
formuliert: Wie weit  sind präventive und  repressive Maßnahmen der Gefahrenab-
wehr gerechtfertigt, ohne die Freiheitsrechte der betroffenen Vereine und Vereinsmit-
glieder unzulässig zu beschränken?

Hinsichtlich der Verbotspraxis bei Rockervereinen wird den Fragen nachgegan-
gen, ob diese mit der durch Art.  9 Abs.  1, Abs.  2 GG gebotenen restriktiven Ausle-
gung des Verbotstatbestands der Strafgesetzwidrigkeit vereinbar ist und ob sich ein 
Vereinsverbot auf gleichrangige Schwestervereine innerhalb einer übergeordneten 
Gesamtorganisation auswirken kann. Für das Kennzeichenverbot gilt es zu klären, ob 
das Tragen von Kennzeichen als Vereinsbetätigung vom Schutzbereich umfasst ist, 
ob weitere Eingriffe  in die Vereinigungsfreiheit, die kein Vereinsverbot darstellen, 
von der verfassungsunmittelbaren Schrankenregelung umfasst sind und ob der Ein-
griff  in  die  Vereinigungsfreiheit  durch  das  neue  Kennzeichenverwendungsverbot 
noch verhältnismäßig ist. Für die untersuchten Verbote bei islamistisch-extremisti-

15  Allenfalls bei einzelnen Phänomenen wie der Aufhebung des Religionsprivilegs bei Re-
ligionsgemeinschaften 2001.
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schen Vereinen gilt es zu klären, ob die Weiterentwicklung der Verbotsgründe des 
Sichrichtens gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der 
Völkerverständigung mit Art.  9 Abs.  2 GG vereinbar ist und mit welcher Schranken-
regelung Eingriffe in die religiöse Vereinigungsfreiheit gerechtfertigt werden können.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine 
rechtswissenschaftliche Betrachtung der Entwicklung und des Reformbedarfs des 
öffentlichen Vereinsrechts  handelt. Die Arbeit  nimmt  keine Bewertung  der Hand-
lungsstrategien der Sicherheitsbehörden vor und leistet allenfalls mittelbar einen Bei-
trag zur öffentlichen Diskussion über die politischen Konzepte im Kampf gegen kri-
minelle oder verfassungsfeindliche Vereinigungen. 
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Die Kapitel 1 bis 4 dienen der Klärung recht-

licher und tatsächlicher Grundlagen. Im ersten Kapitel wird das Grundrecht der Ver-
einigungsfreiheit und seine Entstehung ausgehend vom 19. Jahrhundert umrissen. 
Anschließend wird der verfassungsrechtliche Bewertungsmaßstab dargestellt, an 
dem sich in der späteren Untersuchung die Verfassungsmäßigkeit der vereinsrechtli-
chen Maßnahmen entscheidet. Im Einzelnen sind dies die allgemeine Vereinigungs-
freiheit nach Art.  9 Abs.  1, Abs.  2 GG und die spezielle, religiöse Vereinigungsfrei-
heit nach Art.  4 Abs.  1, Abs.  2 GG und Art.  137 Abs.  2 Satz 1 WRV i. V. m. Art.  140 
GG sowie deren Eingriffs- und Rechtfertigungsmöglichkeiten. 
Das  öffentliche Vereinsrecht  besteht  neben  der  verfassungsrechtlich  normierten 

Vereinigungsfreiheit  auch  aus  dem  Gesetz  zur  Regelung  des  öffentlichen  Ver-
einsrechts (Vereinsgesetz, VereinsG) vom 5. August 1964. Im zweiten Kapitel wer-
den  die Geschichte  des  öffentlichen Vereinsrechts  sowie Konzeption  und  zentrale 
Regelungen des Vereinsgesetzes vorgestellt. Das dritte Kapitel dient der Übersicht 
über die Entscheidungsspielräume in der Verwaltung, den Grenzen der Gesetzesaus-
legung und der gerichtlichen Überprüfbarkeit. Zudem werden die sog. klassischen 
und subsidiären Auslegungsregeln vorgestellt, welche insbesondere bei der Ausle-
gung sicherheitsrechtlicher Tatbestände zur Wahrung des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit eine zentrale Rolle spielen.

Das letzte, vierte Kapitel des Grundlagenteils stellt die Untersuchungsgegenstän-
de, d. h. die Rockervereine und islamistisch-extremistischen Vereine vor. Es wird in 
die Strukturen und Charakteristika der Rocker- und Motorradclubs eingeführt. Au-
ßerdem werden die drei für diese Arbeit zentralen Motorradclubs (Hells Angels MC, 
Bandidos MC und Gremium MC) vorgestellt. Anschließend werden die Grundzüge 
und einzelnen Ausprägungen des islamistischen Extremismus als religiös verbrämte 
Form eines politischen Extremismus skizziert (im Einzelnen palästinensisch-islamis-
tisch, jihadistisch und salafistisch). 
Im Hauptteil werden in den Kapiteln 5 bis 9 die zentralen Regelungen aus dem 

Vereinsgesetz untersucht. Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem Vereinsbegriff nach §  2 
Abs.  1 VereinsG und der Auslegung der Begriffsmerkmale. In den Kapiteln 6 und 7 
wird das Vereinsverbot nach §  3 Abs.  1 VereinsG als zentrale vereinsrechtliche Maß-
nahme thematisiert. In diesen beiden Kapiteln geht die Arbeit den Fragen nach, ob 
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und wie sich die Auswahl der Verbotstatbestände historisch begründen lässt, unter 
welchen Voraussetzungen Vereinsverbote gerechtfertigt sind, wie die Auslegung der 
Verbotstatbestände und die Begründung von Vereinsverboten weiterentwickelt wur-
de und wo ihre verfassungsrechtlichen Grenzen liegen. Methodisch wird die verwal-
tungsgerichtliche Praxis,  im Speziellen die Veränderung und Weiterentwicklung in 
den Einlassungen analysiert und ausgewertet. Die Auswertung dieser Rechtspre-
chung bietet die Möglichkeit, qualifizierbare und quantifizierbare Erkenntnisse zum 
Vorgehen gegen Vereine und zur Relevanz von Rockervereinen und islamistisch-ex-
tremistischen Strukturen zu erhalten. Mit einem Vereinsverbot eng verknüpft ist das 
Verbot von Teilorganisationen und Teilvereinen nach §  3 Abs.  3 VereinsG, welches 
sowohl im Fall der Rockervereine als auch im Fall der islamistisch-extremistischen 
Vereine ebenfalls Gegenstand der Kapitel 6 und 7 ist. 
In Kapitel 8 wird die Verfassungsmäßigkeit der Zuständigkeitsregelung behandelt. 

Die Zuständigkeit für das naturgemäß vorgelagerte Ermittlungsverfahren und das 
sich anschließende Verbotsverfahren teilt sich zwischen Bund und Ländern auf und 
richtet sich nach der Erkennbarkeit der Vereinsorganisation und -tätigkeit.
Mit  einem Vereinsverbot  gehen  in  der  Regel weitere Verbotsannexmaßnahmen 

einher, allen voran das Verbot der Verwendung von Kennzeichen des verbotenen 
Vereins nach §  9 Abs.  1 VereinsG. Nach einer Aufbereitung der Verwendungsverbots-
tatbestände und der Rechtsprechung zum Verwendungsverbot wird in Kapitel 9 die 
Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung des Kennzeichenverwendungsverbots in §  9 
Abs.  3 VereinsG aus dem Jahr 2017 geprüft und eine weitere Neuregelung vorge-
schlagen. 
Im Exkurs und Ausblick (Kapitel 10 und 11) wird die waffenrechtliche Zuverläs-

sigkeit von Mitgliedern bestimmter, potenziell verbotswürdiger Vereinigungen nach 
§  5 WaffG  thematisiert. Sowohl bei Mitgliedern von Rockervereinen als auch von 
islamistisch-extremistischen Vereinen stellt die Vereinszugehörigkeit mittlerweile 
ein taugliches Wesensmerkmal der Person dar, um ihnen ihre waffenrechtliche Zu-
verlässigkeit abzusprechen, mit der Folge des Entzugs  ihrer waffenrechtlichen Er-
laubnis. In Kapitel 11 wird die in den vergangenen Jahren relevanter gewordene 
Reichsbürgerbewegung vorgestellt. Nach summarischer Prüfung könnte den Struktu-
ren der Reichsbürgerbewegung stärker mit vereinsrechtlichen Maßnahmen begegnet 
werden. Weder die Einordnung von Reichsbürgervereinen in den öffentlichen Ver-
einsbegriff noch der Nachweis verbotswürdigen Verhaltens unter Heranziehung der 
Verbotstatbestände sind problematisch. Bislang wirkt sich die Einordnung als Reichs-
bürger  allerdings  vor  allem  auf  deren  waffenrechtliche  Zuverlässigkeit  aus.  Der 
Schlussteil (Kapitel 12) unterstreicht nochmals die Notwendigkeit einer Weiterent-
wicklung des Vereinsrechts und fasst die in den vorausgehenden Kapiteln erarbeite-
ten Reformvorschläge sowie die zentralen Thesen dieser Arbeit zusammen. 
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Ortsgruppen 63 ff., 82 f., 103, 128 ff., 137, 

203 f.

Parteienfreiheit 25
Parteiverbot 19, 30, 117
Paulskirchenverfassung 13 f., 37, 150
Prägung 49, 102 ff., 110 ff., 177 f.
Prävention, s. Gefahrenabwehr 

Rechtsfortbildung 95, 155
Reform 133 ff., 201 ff., 229, 282 ff.
Regionalverband 82, 108 f., 123
Reichsbürger 75, 259 ff.
Reichsvereinsgesetz  38 ff., 41 f., 58, 79, 90, 
115

religiöser Verein 32 f., 159, 161 ff., 170, 185
Religionsfreiheit 33 f., 144 f., 148 f., 152 ff., 
285

Religionsgemeinschaft 21 f., 32 ff., 143 ff., 
155, 157 ff., 286 f.

Religionsprivileg 22, 32, 67, 143 ff., 164 ff., 
201, 284

Rockerbewegung s. Rockerverein
Rocker/-vereine 61 ff., 81 ff., 128 ff., 202 ff., 
243 ff., 252 f., 286, Glossar

Salafisten 68 ff., 169 f., 254 f., 280
Satudarah Maluku 82, 104, 128 ff., 253
Schrankenvorbehalt 143 ff., 217 ff., 281 ff.
Schwesterverein 126, 133 ff., 135 ff., 199 ff., 
286 

Spendensammelverein 172 f., 177, 183, 286
Strafgesetzwidrigkeit 89 ff., 266 f., 284 f.
–  Strafgesetzwidrige Zwecke 91 ff.
–  Strafgesetzwidrige Tätigkeit 95 ff.
Streitbare Demokratie, s. wehrhafte 

Demokratie 

Tätigkeitsschwerpunkt 194 f.
Teilorganisation 126 ff., 182 f., 202, 286

Teilverein 44, 126 ff., 182 f., 286 
Terrorismusbekämpfungsgesetz 201 ff., 284

Unbestimmte Rechtsbegriffe 47 ff., 57 f.
Unterstützerverein 70, 132
Unzuverlässigkeit s. Zuverlässigkeit

Verbot
–  Verbotsbehörde 43 f., 57 f., 112, 136 f., 
189 ff., 195 ff.

–  Verbotskompetenz s. Verbotszuständigkeit
–  Verbotstatbestände 18 f., 29, 89 ff., 164 ff., 
188

–  Verbotsverfügung 19, 43 f., 56 ff., 98 f., 
126 f., 154

–  Verbotswirkung 126 ff., 133 ff., 182 ff., 
286, 292

–  Verbotszuständigkeit 44, 189 ff., 287
Verein
–  Ausländerverein 20, 44 f., 59, 153 f., 280
–  ausländischer Verein 20, 44 f., 128, 147, 
173, 280

–  Vereinsbegriff 20 f., 75 ff., 262 ff.
–  Vereinsbetätigung 23 ff., 213 ff.
–  Vereinsbezug 108, 120, 123 f.
–  Vereinsemblem 204, 214 f.
–  Vereinsfreiheit 20, 23, 39, 42 ff., 154
–  Vereinsmitglieder 100 f., 237 ff.
–  Vereinsname 30 f., 76, 136 ff., 213 ff., 
224 ff.

–  Vereinsorgane 93 ff., 99 ff., 102
–  Vereinsorganisation 23 f., 73, 193 
–  Vereinssatzung 59, 76, 91 ff.
–  Vereinstätigkeit 24, 34, 94, 110, 193 f., 
214

–  Vereinszugehörigkeit 237, 240, 243 ff., 
288

–  Vereinszweck 18, 89, 91 ff.
Vereinigung s. Verein
Vereinigungsfreiheit
–  allgemeine Vereinigungsfreiheit 18 ff., 
184 f., 212 ff., 283 f.

–  Entwicklung 11 ff., 283 f.
–  religiöse Vereinigungsfreiheit 31 ff., 
143 ff., 154 f.

Verfassungsfeindlichkeit/ Verfassungswid-
rigkeit 143, 157, 164 ff., 176 ff., 188, 
267 ff., 285 f.
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Verfassungsimmanente Schranke 30, 145 ff., 
152 ff., 182, 287

Verfassungsmäßige Ordnung 166 ff.,176 f., 
254 f.

Verfassungsunmittelbarkeit/ verfassungsun-
mittelbare Schranke 19, 29 f., 56, 135, 
146 f., 149 ff., 152 ff., 216 ff., 279, 281 ff.

Verhältnismäßigkeit 56 ff., 106, 111, 118 ff., 
175, 219 ff., 248, 251, 279, 284 ff.

Versammlungsfreiheit 16, 185, 228
Verwendungsverbot s. Kennzeichenverbot
Verwirkung der Grundrechte 19, 30, 117, 
184 ff.

Völkerverständigungswidrigkeit 143, 164 ff., 
171 ff., 188, 269 f., 285 f.

Waffen
–  Waffenbesitzkarte/ Waffenbesitzerlaubnis-
karte 237, 245

–  Waffenerlaubnis 272 f., 243
–  Waffengesetz 26, 49, 237 ff.
–  Waffenschein 237, 248 f.
wehrhafte Demokratie 58, 116 ff., 121, 166, 

292
Weimarer Reichsverfassung 16 f., 26, 34, 
116, 144 f., 149 ff., 164 

Zurechnung 99 ff., 112 f., 115, 136 f., 177 f.
Zuverlässigkeit 48 f., 237 ff., 243 ff., 254 ff., 
272 f., 288


	Cover
	Titel
	Vorwort��������������
	Inhaltsübersicht�����������������������
	Inhaltsverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis����������������������������
	Abkürzungsverzeichnis����������������������������
	Hinführung und Gang der Untersuchung�������������������������������������������
	Erster Teil: Grundlagen������������������������������
	Stichwortverzeichnis���������������������������

